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Ihr heimisches 
Handwerk und  
Gewerbe stellt  
sich Ihnen vor, 
 

- kompetent 
- zuverlässig 
- kundenfreundlich 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Sie nehmen Ihr Steak doch auch nicht mit ins Restaurant  
In einem interessanten Artikel wies die Innung für das Sanitär-, Hei-
zungs- und Klempnerhandwerk Flensburg Stadt und Land kürzlich auf 
ein Problem hin, dass sich im Zeitalter des Baumarkt- und Internet-
kaufs immer häufiger zeigt.  
 

Unter der Überschrift „Sie nehmen Ihr Steak doch auch nicht mit ins 
Restaurant" war zu lesen: „Schön sehen sie aus, an-sprechend ver-
packt und blitzblank poliert - den entscheidenden Kaufimpuls jedoch 
setzt der günstige Preis von nur 30 Euro. Das ist für eine Designer-
Einhebel-Armatur extrem günstig, besonders im Vergleich zu optisch 
mehr oder weniger identischen Armaturen renommierter Hersteller, 
die locker das Drei- bis Vierfache kosten.  
 

Garantie geben Discounter und Baumärkte auch, Prüfsiegel und Norm-Angaben sind ebenfalls vorhanden, also 
alles in Ordnung, oder? Ach ja, bliebe noch der Einbau ins Bad, den sich manch Laie sogar selbst zutraut...“  
 

Sollten die eigenen Fertigkeiten dann doch nicht zum Einbau einer solchen Armatur ausreichen, wird gerne der 
Fachbetrieb vor Ort gerufen. Das große Erstaunen folgt, wenn sich der örtliche Meisterbetrieb weigert, diesen Auf-
trag anzunehmen, wozu er auch nicht verpflichtet ist. Nicht ohne Grund, denn der örtliche Betrieb ist dann nicht nur 
für den Einbau, sondern gleich auch für das ganze Produkt haftbar, das er einbauen soll.  
 

Dieses Risiko kann kein örtlicher Handwerksbetrieb übernehmen, stammen doch solche „Billigprodukte“ oft aus 
China oder dem Ostblock und werden selten nach den in Deutschland geltenden Standards produziert.  
 

Die Flensburger Innung berichtete von einem Fall, wonach das Kind einer Flensburgerin nach Einbau einer solchen 
„no-name“-Armatur nicht nachvollziehbare Gesundheitsprobleme bekam. Schnell stellte sich heraus, dass das aus 
dem Hahn austretende Trinkwasser eine viel zu hohe Bleikonzentration enthielt. Als Ursache konnte ein Vorstands-
mitglied der Innung eindeutig die Billigarmatur ermitteln.  
 

Besonders bei den problematischen Blei- und Nickelwerten im Material wird sehr häufig getrickst und deutsche 
Normen teilweise massiv überschritten. Den wichtigen Hinweis, dass das Produkt der aktuellen Trinkwasserverord-
nung entspricht, sucht man vergebens.  
 

Die Fachbetriebe des FHK arbeiten hingegen ganzheitlich und verwenden nur Materialien, die sie vom bewährten 
regionalen Fachhandel beziehen und für die sie auch Verantwortung übernehmen können. Merke: Wer billig kauft, 
kauft nicht nur öfter, sondern geht möglicherweise auch gesundheitliche Risiken ein. 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
   

  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
     
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Betreiberpflicht seit August 2017 
 

Umbau der Ölversorgungsleitungen vom Zwei- auf 

Einstrangsystem mit dem Einbau einer Antiheber-

sicherung durch einen zertifizierten Fachbetrieb. 
  

Ältere Tankanlagen sind oft noch nach dem Zweistrangsys-

tem konzipiert. Dabei wird das Öl aus dem Tank durch den 

Heizölfilter von der Ölbrennerpumpe angesaugt. Da der 

Brenner aber weniger Öl verbrennt als angesaugt wird,  

gelangt der Überschuss wieder zurück in den Öltank.  
 

Wenn die Rücklaufleitung zum Tank einen Schaden hat, tritt dieses Öl unkontrolliert aus und kann hohe 

Umweltschäden verursachen. Aus diesem Grund gibt es die Bestimmung, die Anlagen auf nur noch eine 

Saugleitung umzustellen. Dabei wird zwischen dem Öltank und der Heizungsanlage ein Antiheberventil 

eingesetzt, das bei Leckagen an der Leitung schließt und so verhindert, dass der Tank leerläuft.  
 

Weiter ist dem Ölfilter ein Heizölentlüfter nachgeschaltet, dieser dient als „Zwischentank“, um den Öl-

überschuss aufzunehmen und gleichzeitig eventuelle Luftblasen abzuscheiden.  
 

Wenn Sie Fragen zu den neuen Bestimmungen haben, stehen Ihnen unsere Monteure bei den Wartungen 

oder unser Büropersonal gerne für weitere Auskünfte zur Verfügung. 
 

Rufen Sie uns an: Mo. – Do. 8.00 – 16.00 Uhr und Fr. 8.00 – 13.00 Uhr 
 

 

 

 

Ihr zertifizierter Fachbetrieb 
 

Helmut Roggensack 

Inh.: Bernd Thies e.K., Bramberg 7a, 24357 Fleckeby  

Tel.: 04354/466 - www.h-roggensack.de 
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Ein interessantes Urteil:  
 

Auch Schwarzarbeit muss bezahlt werden 
 

Ein Handwerker klagte bei Gericht restlichen Werklohn in Höhe von 
6.084,-- € ein. Der Bauherr war der Meinung, er müsse nicht zahlen, 
weil der Handwerker gegen Paragraf 1 Absatz 2 Ziffer 4 des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes verstoßen habe, indem sein 
Gewerbe nicht angemeldet war. Deshalb sei der Werkvertrag nichtig 
und der Handwerker hätte somit keinen Anspruch.  
 

Das sah das Oberlandesgericht Düsseldorf ganz anders. Der Vertrag 
wäre nur bei Verstößen gegen die sozialversicherungs- und steuer-
rechtlichen Pflichten im Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz unwirk-
sam gewesen, urteilten die Richter.  
 

Nur die Tatsache, dass der Handwerker sein Gewerbe nicht ange-
meldet habe und nicht in der Handwerksrolle eingetragen sei, würde 
noch keine Nichtigkeit des Vertrages zwischen Kunde und Handwer-
ker bedingen.  
 

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sind Ver-
träge nur dann nichtig, wenn der Unternehmer vorsätzlich gegen das 
Schwarzarbeitsgesetz verstößt, der Kunde dies weiß und es billigt 
bzw. einen Vorteil daraus zieht, indem er „schwarz“, also ohne Rech-
nung und/oder ohne MwSt. bezahlt, somit selbst einen Vorteil hat.  
 

Wenn der Handwerker aber nur einseitig gegen das Schwarzarbeits-
gesetz verstößt, soll der Kunde nicht schutzlos sein und seine Ge-
währleistungsansprüche verlieren, im Gegenzug muss er bezahlen.  
 

In diesem Falle wollte der Kunde rückwirkend seinen Nutzen daraus 
ziehen, war aber nicht von vorneherein an einer Schwarzgeldabrede 
beteiligt.  
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Die Vorbereitung auf die Konzerte bei einem gemeinsamen Probenwochenende in der Jugend-
herberge Heide ist ein Highlight für das Orchester.  
 

Der Dirigent Tobias Mager hat wieder ein weitgefächertes Programm zusammengestellt, wo für 
jeden Geschmack etwas dabei ist.  
 

Die Konzerte finden am Sonntag, den 18.3.2018 in Fleckeby im Kiek In und am Sonntag, 
den 25.3.2018 in Kosel im Koseler Hof (jeweils um 19.00 Uhr) statt. Wir freuen uns auf Sie. 
 

 

Lustiges aus dem Handwerkerleben 
 
Fragt der Malermeister seinen Sohn: "Wann ist Mutti denn endlich mit Schminken fertig?" Darauf der Kleine:"Mit 
dem Unterputz ist sie schon durch, sie macht gerade den ersten Anstrich." 
 
In der ehemaligen Sowjetunion fällt ein Haus ein. Eine Kommission wird gebildet und soll die Ursache dafür 
finden. Zuerst wird der Ziegel befragt: "Hat es an dir gelegen Genosse?" Der Ziegel: "Nein, an mir liegt's nicht. Ich 
bin durch und durch rot." Danach wird der Sand gefragt: "Hat es an Dir gelegen Genosse Sand?" "Nein, ich bin 
dreimal gesiebt, an mir kann es nicht liegen." "Und Du, Genosse Zement, was hast Du dazu zu sagen?" "An mir 
liegt's erst recht nicht, denn ich war gar nicht dabei!" 
 
Streiten im neuen Fertighaus "Wie gefällt Ihnen denn Ihr neues Fertighaus?" wird die junge Frau von ihrer Nach-
barin gefragt. "Sehr gut", antwortet diese, "seit wir drin wohnen, haben wir uns noch kein einziges Mal gestritten." 
"Wie kommt denn das?" "Wir trauen uns nicht, die Türen zuzuschlagen." 
 
Vor dem Bau zum Amtsgericht. Ein älterer Herr steht morgens um 9 Uhr an einem Bauzaun unterhalb des Bau-
schilds mit einem schönen Bild des in Bau befindlichen Gebäudes und dem Text: Hier bauen wir für Sie das neue 
Amtsgericht. Nachdem der alte Mann mehrfach den Kopf geschüttelt hat, kommt ein Bauarbeiter vorbei und fragt: 
"Hey Opa, was haben wir denn für ein Problem?" Holt dieser ein gefaltetes Stück Papier aus seiner Tasche und 
sagt: "Ich habe hier eine Vorladung für heute um 10:15 Uhr im Raum 127, 1. OG, aber ich bezweifle, dass Sie bis 
dahin fertig sind." 
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Irrtum vorbehalten. Wir danken dem Fleckebyer Schlei-Kurier 
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Hauptstraße 23  24357 Fleckeby 
Tel: 04354 - 996 46 40  Fax: 04354 - 996 46 39 

Mobil: 0151 - 560 250 68 
glaserei-glasklaus@t-online.de | www.glaserei-glasklaus.de 

 


